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des Jüngst abgeredten Vertrags. an der Rüss.1 ein Zesammen khunfft

unser der drey Stetten abgeordneten ansetzind. Welliche die Rüss ab-

geredter massen durchfarind. und sethind wo mangel desselbigen stra-

mens und sonderlich der nüwgemachten gräben halb syge. Damit man die

verbesseren khöne. Desshalben haben wir hieruf nit ermanglen wellen

Zu söllicher besichtigung der Rüss. noch luth des vertrags. und un-

serer lieben Eydtgnossen von Lucern begeren einen tag Zuernambssen.

Namblich uff donstag den 24ten. diss lauffenden Monats nach dem al-

ten Calender. am morgen uff dem Rüssschiess [Gem. Maschwanden] Ze-

sammen Zekhommen. Und volgents die sach Zuverrichten.

Dessen wir üch (.wie auch gegen ... Lucern beschicht.) berichten

wellen. Mit bit. Jr wellind unbeschwert syn. uff ermelten tag und

Zyth üwere verordneten auch dahin Zeschickhen. Uech und uns sampt-

lich damit Jnn Gottes schirm bevelchente. ...".

1) s. auch Zurlaubiana AH 124/31, wo festgehalten wird, Zürich, Luzern und
die Stadt Zug hätten am 27. Februar 1603 zusammenkommen wollen, um ihre
Streitigkeiten bezüglich der Reuss beizulegen; doch wurde die Zusammen-
kunft dann auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, s. ebenda auch
AH 63/22, 40, woraus hervorgeht, dass auch schon 1602 entsprechende Ver-
handlungen zwischen den drei obgenannten Orten geführt wurden.

Original, mit Siegel. Wohl aus dem Besitz des Zuger Stadtschreibers
Konrad III. Zurlauben.  -  AH 124, 47-48  -  Blatt 47v und 48r leer
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1622 August 17.                                                   A

SCHREIBEN VON STATTHALTER UND RAT DER STADT ZUG AN SCHULTHEISS
UND RAT VON FREIBURG

"Wyl dan, G.L.A.E. etc. wier Jelenger Jemeher beschwerlich und mit

sonnderem beduren von unsern fründen [Ammännern und Räten] dess Us-

seren Ambts [von Zug] aller hand gefassten widerwillen, wegen dess

geringen und Jnen doch unschedlichen bysitzens der Tagleistung [ins-

besondere der Jahrrechnung] Jnn Baden [- Libellhandel1: so hatten an

der Jahrrechnung vom 26. Juni bis 14. Juli 1622 in Baden2 die Tag-

satzungsgesandten des Äusseren Amtes: Hans Staub, von Menzingen, und

Christian Utiger, von Baar, dem Vertreter der Stadt Zug, Kaspar

Brandenberg, den Beisitz verwehrt -] vermög hievor aller Ohrtten ge-

thonnenen Erkhantnussen [insbesondere das von den VII kath. Orten

- IX ausg. ZG, GL - vermittelte Libell von 1604 gemeint]3, gespüren

und sy desshalben khein ruw uns auch sambt denn unseren allenthalben



beschreyend und verunglimpffend , auch uns nunmehr unlidenliche  Be¬
schwerden wegen Jres Zusammenrotten und Partheyenns , Zustattend , Al¬
so das wir nottrungner  IVyss üch . . . solches nachmalen klagen umb
hilff und Rath Pitten , begeren und ersuchen , so habendt wir . . .
[Garde - ] Hauptman Cunradt [III . ] Zur Lauben , Altt Amman [von Stadt
und Amt Zug ] unseren getreüwen lieben . . . [Stadt - und Amtsrat als
Gesandten] 4 abgevertiget , mit Vollkhomnem unnd ganzen bevelch [=In-
struktion ] üch aller beschaffenheit mundtlich Zuberichtten und Jnn-
grund Zuverstendigen , mit fründt : Eydtgnossischer Pitt , Jnne Jnn sy-
nem fürbringen ahn Zuhören , auch sowoll als uns selbsten gutten
glauben Zu geben , und als uns nit Zwyfflet , Jn diserem unserm so
hochbeschwerlichen anligen mit gutter hilff und Rath , auch desshal-
ber schrifftlicher Erklerung begegnen , das begeren und wellen wir
umb üch . . . ganz Eydtgnossisch mit darstreckung ussersten unsers
vernüegens Zu allen und Jeden glägenheitten zebeschulden und Zuver¬
dienen . Unns samptlichen damit Göttlicher Obacht und Mariae fürpit
bevelchend . . . .

1) s . Zurlaubiana AH 75/90 spez . Anm. 2 sowie SSRQ Zug I 409 Nr . 621 spez.
Zeile 37 [diesbezügliche Ortsstimme Freiburgs zugunsten des Äusseren Am¬
tes]

2 ) s . EA V 2 , 288 (Nr . 242 ) 3) s . SSRQ Zug I 384 Nr . 612
4) s . Zurlaubiana AH 48/159 , woraus hervorgeht , dass Zurlauben wegen des

Libellhandels von der Stadt Zug auch nach Solothurn entsandt wurde

Original , vom Zuger Stadtschreiber Hans Brandenberg , mit Stadtsiegel
AH 124 , 49 - 50 - Blatt 49 v und 50 r  leer
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